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Grundschulen und weiterführende Schulen in öffentlicher 
und freier Trägerschaft 

Über 

Staatliche Schulämter des Landes Brandenburg 

PotsdamAanuar 2022  

Anmeldeverfahren zur Aufnahme in die Jahrgangsstufe 7 einer weiterführen-

den Schule im Schuljahr 2022123 

Sehr geehrte Schulleiterin, 

sehr geehrter Schulleiter, 

in Vorbereitung und Umsetzung auf das Übergangsverfahren in die Jahrgangsstufe 

7 bitte ich neben dem bekannten Zeitplan folgende Schritte zu beachten. 

1.  Die Beratung der Eltern erfolgt dahinge- 

hend, 	dass 	Erst- 	und 	Zweitwunsch- 

schule in öffentlicher Trägerschaft zu 

benennen sind. Erziehungsberechtigte, 

die eine Schule in freier Trägerschaft 

anwählen, 	tragen 	dies 	entsprechend 

des Punktes 5 zusätzlich ein. 

Anmeldeformular/Ü7 und  be-  

gleitendes Hinweisschreiben' 

2.  Abgabe 	der Antragsunterla- 

gen: 

Anmeldeformular; Kopie des 

Halbjahreszeugnisses 	der 

Jgst.6 und 	unterschriebenes 

Grundschulgutachten 

• Abgabe der Unterlagen in der 

Grundschule (in öffentlicher Träger-

schaft) im Zeitraum vom 07.02.-

11.02.2022 

• Bei Wahl einer Schule in freier Trä-

gerschaft werden zusätzlich die von 

1 Das Anmeldeformular wurde für die Schulen in öffentlicher Trägerschaft entwickelt. Der in diesem Jahr aufgenommene 
Zusatz im Punkt 5 verdeutlicht lediglich, dass Eltern auch eine Schule in freier Trägerschaft wählen können Qedoch unabhän-
gig von dem landesweit einheitlich verabschiedeten Verfahren derAufnahme an öffentlichen Schulen). Dies wurde insbeson-
dere deswegen notwendig, um eine lückenlose Gewährleistung der Überwachung der Schulpflicht durch die Schulaufsicht 
absichern zu können und die gesetzlich verankerte Daseinsvorsorge durch Schulen in öffentlicher Trägerschaft abzudecken. 
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dieser Schule gewünschten Unter-

lagen2  direkt bei der Schule in freier 

Trägerschaft abgegeben (Abgabe-

zeitpunkte sind unterschiedlich). 

3. 1. Meldezeitpunkt bis Die Schulen in freier Trägerschaft wer-

den gebeten, der Schulaufsicht über 

ZENSOS—Eintrag die bisher aufgenom-

menen Schülerinnen und Schüler na-

mentlich zu benennen, so dass deren 

Anmeldungen in der Auflistung der Erst- 

bzw. Zweitwunschschulen 	(öffentliche 

Trägerschaft) nicht mehr sichtbar sind 

und es somit zu 	möglichst geringen 

Doppelbelegungen 	von 	Schulplätzen 

kommt. 

In ZENSOS wird neu eine zusätzliche 

Erfassungsspalte eingefügt; „Annahme 

in SifT". 

21.02.2022 

Information 	über 	die 	aufge- 

nommenen Schülerinnen und 

SChüler 	(Vertragsabschluss) 

an einer Schule in freier Trä- 

gerschaft über ZENSOS 

V.; 	Träger 	der 	Schulen 	in 

freier Trägerschaft (ggf. fiele- 

giert an die  SL)  

4. 2. Meldezeitpunkt bis 

25.04.2022 

	

Information 	über die 	aufge- 

nommenen SuS (Vertragsab-

schluss) an einer Schule in 

freier Trägerschaft über ZEN-

SOS 

V.; 	Träger 	der 	Schulen 	in 

freier Trägerschaft (ggf, dele-

giert an die  SL)  

5. Teilnahme 	am 	Probeunter- 

richt 	von 	Schülerinnen 	und 

Schülern, die an einer Schule 

in freier Trägerschaft aufge- 

nommen wurden 

Die 	Prüfung 	der Eingangsvorausset- 

zungen der Schülerinnen und Schüler 

obliegt den Schulen in freier Träger- 

schaft. 	Diese 	Schulen 	melden 	den 

staatlichen Schulämtern die Schülerin-

nen und Schüler, die am PU an einem 

Gymnasium in öffentlicher Trägerschaft 

teilnehmen sollen.3  

2  Die Schulen in freier Trägerschaft entscheiden eigenverantwortlich über die zu verwendenden Vertragsunterlagen und die 
jeweiligen Dokumente, die für die Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers an ihrer Schule relevant sind. 

3  Für die Schulen in öffentlicher Trägerschaft gelten in Bezug auf die Eignung für den sechsjährigen Bildungsgang an Gym-
nasien die gesetzlichen Bestimmungen des Brandenburgischen Schulgesetzes § 53 Abs. 5 und die Regelungen der Verord-
nung über die Bildungsgänge in der Sekundarstufe 1(Sek 1-V0) in den §§ 41 und 42. Für Schulen in freier Trägerschaft sind 
die Regelungen der Sek 1-VO —vorbehaltlich etwaiger Regelungen durch Anerkennungen— nicht unmittelbar anwendbar. Die 
Eignungsfeststellung erfolgt an Schulen in freier Trägerschaft entsprechend der genehmigten Darstellungen im Konzept. 
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Darüber hinaus bitten wir alle Schulen in freier Trägerschaft, die von uns benötigten 

Informationen in ZENSOS zu den gewünschten Meldezeitpunkten (21.02.2022 und 
25.04.2022) zurückzumelden, damit die Durchführung der einzelnen Verfahrens-

schritte des Ü7-Verfahrens mit dem Ziel, dass alle Kinder einen Schulplatz erhalten, 
zeitnah erfolgen kann. 

Für anerkannte Ersatzschulen gilt, dass diese gemäß § 123 Abs. 2 des Gesetzes über die Schulen im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Schulgesetz) verpflichtet sind, bei der Aufnahme und Versetzung von Schülerinnen und Schüler, beim 
Erwerb von Abschlüssen und bei der Durchführung von Prüfungen die für die entsprechenden Schulen in öffenllicherTräger-
schaft geltenden Bestimmungen zu beachten. 
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